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geprägtes Bereicherungsstreben zugrunde liegt, verstärken 
empfindliche zusätzliche Geldstrafen die Schutz- und Er
ziehungsfunktion der Hauptstrafe entscheidend. Liegen 
trotz erheblicher Tatschwere bei Angriffen gegen das sozia
listische und persönliche Eigentum noch die Voraussetzun
gen für eine Verurteilung auf Bewährung vor, ist zu prü
fen, ob durch eine entsprechend hohe Zusatzgeldstrafe die 
in Art. 2 StGB beschriebenen Strafzwecke wirksamer ver
wirklicht werden können.

Bei Korruptions- und Spekulationsdelikten sollte die 
Zusatzgeldstrafe mindestens dem vom Täter erzielten Vor
teil entsprechen.

Bei Zoll- und Devisendelikten sind Zusatzgeldstrafen 
anzuwenden, um dem Täter nicht die kriminell erlangten 
Vorteile zu belassen, soweit sie nicht bereits durch die Ein
ziehung von Waren und Devisenwerten bzw. Zahlungen in 
Höhe des Gegenwerts dem Täter vollständig entzogen wur
den.

Bei Körperverletzungen ist eine Zusatzgeldstrafe ins
besondere dann am Platze, wenn die Straftat im Zusam
menhang mit Alkoholmißbrauch steht.

Bei Delikten nach §§ 196, 201 StGB ist eine Zusatzgeld
strafe insbesondere auszusprechen, wenn der Verkehrs
unfall bzw. die unbefugte Benutzung eines Fahrzeugs durch 
Alkoholeinfluß bedingt war. Bei Straftaten nach § 190 
Abs. 1 und 2 StGB ist darüber hinaus eine Zusatzgeldstrafe 
angebracht, wenn der Grad der Schuld des Täters erheblich 
ist, aber eine Bewährungsverurteilung noch zuläßt.

Bei Straftaten nach § 200 StGB ist eine Zusatzgeldstrafe 
u. a. dann anzuwenden, wenn der Grad der Schuld ins
besondere durch folgende Umstände bestimmt wird:
— Alkoholgenuß in Kenntnis der bevorstehenden Fahrt;
— Fahrtantritt nach Alkoholgenuß trotz Warnung Dritter;
— einschlägige Vorstrafen bzw. Ordnungsstrafe.

Bei Straftaten gegen die staatliche Ordnung sind — un
beschadet der Schadenswiedergutmachung — Zusatzgeld
strafen insbesondere dann auszusprechen, wenn materielle 
Schäden angerichtet wurden.

Feststellung der wirtschaftlichen Verhältnisse des Täters 
und Verwirklichung der Geldstrafe

Die Anwendung der Geldstrafe und die Bestimmung ihrer 
Höhe sind vorwiegend 'von der Tatschwere, davon aus
gehend aber auch von den wirtschaftlichen Verhältnissen 
des Täters abhängig. Deshalb kommt es darauf an, die tat
sächlichen wirtschaftlichen Verhältnisse des Täters schon 
im Ermittlungsverfahren exakt aufzuklären und die Ver
wirklichung der Geldstrafe z. B. durch Arrest oder Be
schlagnahme usw. zu sichern.

Die Geldstrafe ist im allgemeinen erst dann erzieherisch 
wirksam, wenn sie kurzfristig, d. h. unverzüglich nach der 
Verurteilung verwirklicht wird. Sie ist in der Regel durch 
eine einmalige Leistung in voller Höhe zu tilgen. Nur in 
Ausnahmefällen sollte einer Ratenzahlung zugestimmt 
werden. Dabei hat sich die Verwirklichung der Geldstrafe 
als Haupt- und Zusatzstrafe nicht nur auf das Arbeitsein
kommen des Täters, sondern auch auf Vermögenswerte zu 
erstrecken. Anderenfalls würde die Wirksamkeit der Geld
strafe wesentlich abgeschwächt und die Realisierung der 
in Art. 2 StGB genannten Strafzwecke in Frage gestellt. 
Die Verwirklichung der Geldstrafe muß sich deshalb ggf. 
auch auf Ersparnisse, Grundstücke, Kraftfahrzeuge und 
andere Vermögenswerte erstrecken. Mitunter werden vom 
Täter die tatsächlichen wirtschaftlichen Verhältnisse ver
schleiert. Deshalb ist — soweit es bei Verwirklichung der 
Geldstrafe um Eigentum von Ehegatten geht — zu beach
ten, daß Vermögen, das während der Ehe durch die Be
gehung von Straftaten unmittelbar oder mittelbar erwor
ben wurde, kein gemeinschaftliches Vermögen der Ehe
gatten ist.6 Zu beachten ist auch, daß eine während des 
Bestehens der Ehe nur zum Schein erstrebte Vermögens-
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teilung mit dem Ziel, einen Teil des ehelichen Vermögens 
der Vollstreckung zu entziehen, unzulässig ist.®

Auch alle anderen Vermögensverfügungen, die dem 
Zweck dienen, die Verwirklichung der Geldstrafe zu ver
eiteln, sind gemäß § 68 Abs. 1 Ziff. 2 ZGB unwirksam.

Rechtsfolgen bei Nichtzahlung der Geldstrafe

Der Verurteilte entzieht sich seiner Zahlungsverpflichtung
i. S. des § 36 Abs. 3 StGB, wenn er die Geldstrafe nicht 
bezahlt, die Maßnahmen der gesellschaftlichen Einwirkung 
durch sein Verhalten erfolglos bleiben und wenn er ver
sucht, auch die Vollstreckung zu verhindern, obwohl er 
objektiv die Möglichkeit der Bezahlung hat. Der Täter 
negiert bewußt die Entscheidung des Gerichts und setzt 
sich über die Reaktion der Gesellschaft auf seine Straftat 
hinweg.

Die Geldstrafe wird in diesen Fällen durch Beschluß 
(§ 36 Abs. 3 StGB; § 346 StPO) in eine Freiheitsstrafe von 
drei Monaten bis zu einem Jahr umgewandelt. Die Höhe 
dieser Freiheitsstrafe muß der Tatschwere, dem Grad der 
Schuld und der Persönlichkeit des Täters entsprechen.

Eine Umwandlung der Geldstrafe in eine Freiheitsstrafe 
kann auch bei einem noch nicht gezahlten Restbetrag er
folgen. Bei geringfügigen Restbeträgen sollte eine Umr 
Wandlung nur in Ausnahmefällen vorgenommen werden, 
wenn das gesamte Verhalten des Täters den Vollzug einer 
Freiheitsstrafe erforderlich macht. Die auf Grund der Um
wandlung festgesetzte Freiheitsstrafe kann — wie jede 
andere Freiheitsstrafe — gemäß § 45 StGB auf Bewährung 
ausgesetzt werden.

Den Vollzug der festgesetzten Freiheitsstrafe kann der 
Täter bis zum Beginn des Vollzugs durch die Zahlung der 
Geldstrafe abwenden. Mit Beginn des Strafvollzugs bzw. 
in Ausnahmefällen mit der Strafaussetzung auf Bewährung 
tritt an die Stelle der Geldstrafe in vollem Umfang die 
Freiheitsstrafe. Der Verurteilte kann dann auch nicht mehr 
durch Bezahlung der ursprünglich ausgesprochenen Geld
strafe den weiteren Vollzug der Freiheitsstrafe bzw. die 
weitere Verwirklichung der Strafaussetzung auf Bewährung 
abwenden (§ 25 der 1. DB zur StPO). * S.
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